


Veröffentlichungen zum Verfahrensrecht
Band 134

herausgegeben von
Rolf Stürner





Lucia Hofmarksrichter

Rechtsschutz bei  
überlangen Gerichtsverfahren  

im Lichte der Vorgaben  
des EGMR

Mohr Siebeck



Lucia Hofmarksrichter, geboren 1983; Studium der Rechtswissenschaften in München; 
Rechtsreferendariat am Oberlandesgericht München; 2011 Zweites Staatsexamen; Rechts-
anwältin im Bereich Prozessführung und Schiedsverfahren in München.

ISBN 978-3-16-154835-2
ISSN 0722-7574 (Veröffentlichungen zum Verfahrensrecht)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de ab-
rufbar.

© 2017 Mohr Siebeck Tübingen. www.mohr.de

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung 
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Ver- 
lags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Das Buch wurde von Gulde-Druck in Tübingen gesetzt und auf alterungsbeständiges Werk- 
druckpapier gedruckt und gebunden.

e-ISBN PDF 978-3-16-154988-5
 



Für Georg





Une circostance essentielle à la justice,  
c’est de la faire promptement et sans différe;  

la faire attendre, c’est injustice.
Jean de La Bruyère
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Gang der Untersuchung

Die Arbeit untersucht die Vorgaben des „Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte (EGMR)/European Court of Human Rights (ECtHR)/Cour eu-
ropéenne des droits de l´homme (CEDH)“ für einen wirksamen Rechtsbehelf 
bei überlanger Verfahrensdauer in Zivilprozessen. Sie behandelt nur zivilpro-
zessuale Verfahren im Sinne der deutschen Terminologie der Zivilprozessord-
nung (ZPO) und des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) sowie die Anforde-
rungen der Garantien der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) 
auf Rechtsschutz in angemessener Frist nach Art.  6 Abs.  1 EMRK („reasonable 
time requirement“) und einen wirksamen Rechtsbehelf nach Art.  13 EMRK 
(„right to an effective remedy“).

In Deutschland ist am 03.12.2011 das Gesetz über den Rechtsschutz bei über- 
langen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren (ÜGRG)1 
in Kraft getreten, das durch die Einführung der §§  198 ff. GVG den 17. Titel 
des GVG wieder aufnimmt. Bei überlanger Verfahrensdauer hat der Betroffe-
nen einen Entschädigungsanspruch gegen den Staat, §  198 Abs.  1 S.  1 GVG. 
Dies geschah zur Umsetzung der Anforderungen des Europäischen Gerichts-
hofs für Menschenrechte (EGMR), der in der vormaligen deutschen Rechtslage 
einen Verstoß gegen Art.  6 Abs.  1 EMRK und Art.  13 EMRK gesehen hatte.2

Ziel der Arbeit ist es, die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte zu Art.  6 Abs.  1 und Art.  13 EMRK – soweit sie Sachverhalte 
betrifft, die nach deutschem Recht einer zivilrechtlichen Entscheidung der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit unterlagen und aus diesem Grund für das Bürgerli-
che Recht relevant sind – im Hinblick auf die Effektivitätsvorgaben des EGMR 
transparenter zu machen. Beispielsfälle zeigen, inwieweit sie für die Anwen-
dung und Auslegung der §§  198 ff. GVG nützlich und notwendig ist. Dies be-
trifft insbesondere die Frage, wann ein Rechtsbehelf, mit dem die Überlänge 
des Verfahrens geltend gemacht werden kann, „wirksam“ (Art.  13 EMRK) im 
Sinne der Europäischen Menschenrechtskonvention ist. Notwendig ist dies, 

1 BGBl.  2011 I, S.  2302 ff.
2 EGMR, Urt. v. 02.09.2010, 46344/06 – Rumpf/Deutschland, NJW 2010, 3355; Urt. v. 

08.06.2006, 75529/01 – Sürmeli/Deutschland, NJW 2006, 2389; Althammer, JZ 2011, 
446 ff.
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weil der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die effektive innerstaat-
liche Umsetzung seiner Rechtsbehelfsvorgaben nachträglich überprüft.3

Auf normenhierarchischer Ebene4 stellen sich beim Zusammenspiel von Eu-
ropäischer Menschenrechtskonvention (EMRK) und deutschem Zivilprozess-
recht folgende Ausgangsfragen, die an den §§  198 ff. GVG lediglich exempla-
risch überprüft werden können: Welche Bedeutung hat die Europäische 
Menschenrechtskonvention und die Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte für das deutsche Zivilprozessrecht und die deut-
schen Zivilgerichte? Sind die Gerichte an die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte gebunden, wenn sie die §§  198 ff. GVG an-
wenden? Oder sind die Urteile des Europäischen Gerichtshofs lediglich eine 
„Auslegungshilfe“? In diesem Sinne hat das Bundsverfassungsgericht entschie-
den, dass die EMRK innerstaatlich im Rang unter dem Grundgesetz ansiedelt, 
wobei es die besondere Bedeutung der Menschenrechte durch eine völker-
rechtsfreundliche Auslegung umsetzt, indem es die Konvention und die Urteile 
des EGMR als „Auslegungshilfe“ für die Inhaltsbestimmung der betroffenen 
Grundrechte und Grundrechtsprinzipien heranzieht.5

Der erste Teil der Untersuchung gibt einen rechtspolitischen Überblick über 
das Problem überlanger Zivilprozesse und ordnet das Recht auf angemessene 
Verfahrensdauer rechtssystematisch innerhalb der übrigen Prozessmaximen 
verfassungs- und konventionsrechtlich ein. Weiter beleuchtet er die prozessua-
len Interessenkonflikte, die sich aus dem Verhältnis des Rechts auf eine ange-
messene Verfahrensdauer zu den übrigen Verfahrensgrundsätzen ergeben. Da-
neben wird das Problem überlanger Zivilverfahren rechtstatsächlich durch 
Auswertung verschiedener statistischer Erhebungen zur Verfahrensdauer ein-
geordnet sowie seine Ursachen und Folgen dargestellt. Das erste Kapitel schließt 
mit fünf Beispielsfällen aus der Rechtsprechung des EGMR zu überlangen Zi-
vilprozessen. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Gesetzeshistorie der 
§§  198 ff. GVG.

Der zweite Teil der Arbeit untersucht den Rechtsschutz bei überlanger Ver-
fahrensdauer im Zivilrecht nach §§  198 ff. GVG. Die Voraussetzungen des Ent-
schädigungsanspruches nach §  198 Abs.  1 GVG werden in Kapitel 3 erläutert. 
Einen Schwerpunkt bildet dabei die Angemessenheitsprüfung der Verfahrens-
dauer, die an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte angepasst wurde und zu deren Methodik seit Einführung der 
§§  198 ff. GVG bereits eine beachtliche Zahl an gerichtlichen Entscheidungen 
ergangen ist. Es folgt eine rechtssystematische Einordnung der Verzögerungs-
rüge nach §  198 Abs.  3 GVG. Deren Rechtsnatur und Ausgestaltung ist bedeut-

3 EGMR, Urt. v. 29.05.12, 53126/07 – Taron/Deutschland, EuGRZ 2012, 514.
4 Bäcker, Mehrebenensystem, S.  339.
5 BVerfGE 128, 326, 367 ff.; 111, 307, 316 ff.


